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Welche Rechte bzw. Pflichten hat  
ein gewählter Vertreter?
Vertreter sind ehrenamtliche Organe der Genossenschaft  

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Vertreter-

handbuch „So geht Genossenschaft“ des Verbandes  

Im Folgenden ein kurzer Überblick, welche Rechte ein Ver-

treter innehat: 

◼ Recht auf Teilnahme

Jeder Vertreter hat das Recht, an der Vertreterversammlung 

persönlich teilzunehmen  Es kann allerdings ein Ausschluss 

aus der Vertreterversammlung erfolgen, wenn der Vertreter 

die Versammlung erheblich stört und die Störung auf eine 

andere Weise nicht zu beseitigen ist  

◼ Recht, Anträge zu stellen

Es besteht das Recht, Anträge zu stellen, die eine Entschei-

dung herbeizuführen ersuchen und ein Vorschlagsrecht bei-

spielsweise für Wahlen zum Aufsichtsrat  Erstere können 

sich einerseits auf Tagesordnungspunkte oder auf den Ab-

lauf der Versammlung (Geschäftsordnung) beziehen  

◼ Rederecht

Das Rederecht steht jedem Vertreter bezüglich der Tages-

ordnungspunkte und bezüglich der außerhalb der Tagesord-

nungspunkte gestellten Anträge zur Geschäftsordnung zu  

Bei einer Vertreterversammlung haben andere Mitglieder 

der Genossenschaft außer den Vertretern kein Rederecht  

Der Versammlungsleiter ist berechtigt, Missbräuche des Re-

derechts zu verhindern  

◼ Auskunftsrecht

Es besteht ein Auskunftsrecht über Angelegenheiten der 

Genossenschaft, soweit die Auskunft zur Meinungsbil-

dung oder zur ordnungsgemäßen Erledigung von Tages-

ordnungspunkten notwendig ist  Die Auskunft ist dabei 

grundsätzlich während der Vertreterversammlung zu er-

teilen  

◼ Stimmrecht

Jeder Vertreter hat eine Stimme  Er kann dabei nicht von 

einem Bevollmächtigten vertreten werden  Ferner kann ein 

Vertreter keine Mehrstimmrechte haben  

 

Als Vertreter handelt derjenige im Interesse der gesamten 

Mitgliedschaft  Maßstab seiner Entscheidungen dürfen da-

her nicht persönliche Interessen sein, sondern die Interessen 

der Gesamtheit der Mitglieder  

Folgende Pflichten ergeben sich aus dem Vertreteramt: 

◼ Mitwirkungspflicht an der Versammlung

Jeder Vertreter muss persönlich an den Vertreterversamm-

lungen teilnehmen  

◼ Informationspflicht

Der Vertreter ist verpflichtet, sich über anstehende Entschei-

dungen und Entscheidungsgrundlagen zu informieren 

7. Der gewählte Vertreter


